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Dieser Newsletter ist ein kostenloses Service unserer Kanzlei. Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie dem Stingl-Top Audit Newsletterversand zugestimmt haben. 
Sollten Sie dieses Service nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, genügt ein E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine 
Information dar. Stingl-Top Audit haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl-Top Audit 
übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletter. w
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Info  für  
I M M O B I L I E N 

Wien, Dezember 2015 
 

DAUERRECHNUNG-TEIL 8© 
 
In unserer Info vom Mai 2015 haben wir auf eine negative Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofes vom Jänner 2015 verweisen, in der ausgeführt wird, 
dass auch bei Dauerleistungen ein monatlich auszustellender Zahlungsbeleg 
existieren muss, aus dem „eine für den Vorsteuerabzug ausreichende 
Leistungsbeschreibung angenommen werden kann“. 
 
In unserer Info vom September 2015 wurde bezüglich der Leasingverträge 
klargestellt, dass die in den Umsatzsteuerrichtlinien (Rz 1524a UStR) vom BMF 
geäußerte Rechtsansicht weiterhin aufrecht ist, dass auch Zahlungen zum 
Vorsteuerabzug berechtigen, wenn „der Beginn des Leistungszeitraumes mit dem 
Zusatz angeführt wird, dass die Vorschreibung (= Anzahlungsrechnung) bis zum 
Ergehen einer neuen Vorschreibung gilt“. 
 
Auch nach Veröffentlichung des Umsatzsteuerrechtlichen Wartungserlasses 
vom November 2015 bleibt die Regelung in Rz 1524a UStR für Bestandsverträge 
weiterhin aufrecht.  
 
Tipp: Dauerrechnungen sind daher gemäß bisheriger Rechtsansicht weiterhin 

möglich und berechtigen den Empfänger der Leistung mit nachfolgender 
Formulierung zum allenfalls möglichen Vorsteuerabzug im Zeitpunkt der 
Bezahlung! Wir empfehlen den von der Finanzverwaltung gewünschten 
Zusatz zur Klarstellung zu ergänzen: 

 
„Gilt bis zur Übermittlung einer neuen Vorschreibung bzw bis zum 
Ende des Vertragsverhältnisses“. 

 
Dies wird damit begründet, dass bei Beendigung eines 
Bestandsverhältnisses unterstellt werden könnte, dass explizit darauf 
hingewiesen werden müsste, dass die Dauerrechnung keine Gültigkeit 
mehr hat. 

 
 


